
 

 

 

Bilanz zum 31.12.2024 
AKTIVA PASSIVA 

31.12. 
lfd. Jahr 
Euro Tsd 

31.12. 
Vorjahr 

Euro Tsd 

31.12. 
lfd. Jahr 
Euro Tsd 

31.12. 
Vorjahr 

Euro Tsd 

A. Anlagevermögen 46.919 46.944 A. Eigenkapital 19.191 16.662 
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0 0 I. Nettoposition 5.000 5.000 

1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und 0 0 II. Ausgleichsrücklage 1.800 0 
ähnliche Rechte und Werte  III. Andere Rücklagen 8.280 9.780 

2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche 
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte, sowie 

0 0 IV. Ergebnis 4.111 1.882 

Lizenzen an solchen Rechten und Werten B. Sonderposten 0 71 
3. geleistete Anzahlungen 0 0 Sonderposten für Investitionszuschüsse 0 71 

II. Sachanlagen 14.858 15.171  zum Anlagevermögen 
1. Grundstücke, grundstücksgleiche 

Rechte und Bauten einschließlich
14.293 14.688 

 Bauten auf fremden Grundstücken C. Rückstellungen 38.866 38.496 
2. Technische Anlagen und Maschinen 0 0 1. Rückstellungen für Pensionen und  35.772 35.512 
3. Andere Anlagen, Betriebs- und 565 483 ähnliche Verpflichtungen 

Geschäftsausstattung 2. Steuerrückstellungen 0 0 
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0 0 3. Sonstige Rückstellungen 3.094 2.984 

III. Finanzanlagen 32.061 31.773 
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 2.193 1.888 
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0 0 D. Verbindlichkeiten 1.274 1.286 
3. Beteiligungen 7 7 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0 0 
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein 0 0 2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0 0 

Beteiligungsverhältnis besteht 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen 1.096 1.117 
5. Wertpapiere des Anlagevermögens 29.693 29.739 und Leistungen 
6. Sonstige Ausleihungen und 

Rückdeckungsansprüche 
168 139 4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen 

Unternehmen 
13 0 

B. 5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, 
mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 

0 0 

Umlaufvermögen 11.834 9.108 6. Sonstige Verbindlichkeiten 165 169 
I. Vorräte 11 8 

1. Roh,- Hilfs- und Betriebsstoffe 2 3 
2. Unfertige Leistungen 0 0 E. Rechnungsabgrenzungsposten 0 6 
3. Fertige Leistungen 9 5 
4. Geleistete Anzahlungen 

II. Forderungen und 
0 0 

sonstige Vermögensgegenstände 
1. Forderungen aus Beiträgen, Gebühren, Entgelten, und 

687 610 

sonstigen Lieferungen und Leistungen 530 528 
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein 

24 14 

Beteiligungsverhältnis besteht 0 0 
4. Sonstige Vermögensgegenstände 133 68 

III. Wertpapiere 0 0 
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0 0 
2. Sonstige Wertpapiere 0 0 

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, 
Guthaben bei Kreditinstuten und Schecks 

11.136 8.490 

C. Rechnungsabgrenzungsposten 578 469 



   

    
 

  
 

   

    
  

 

       

  

   

 
  

 
  

       

 
         
        

   

   

    

 
 
 

   

   
   
    

Erfolgsrechnung für das Geschäftsjahr 2024 

Lfd. Jahr Vorjahr 

Euro Tsd. Euro Tsd. 
1. Erträge aus IHK-Beiträgen 
2. Erträge aus Gebühren 
3. Erträge aus Entgelten 
4. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen 
5. Andere aktivierte Eigenleistungen 
6. Sonstige betriebliche Erträge 

- davon: Erträge aus Erstattungen 
- davon: Erträge aus öffentlichen Zuwendungen 
- davon: Erträge aus der Abführung von gesonderten Wirtschaftsplänen 

18.255 
1.915 

224 
0 
0 

622 
34 
11 

0 

15.796 
1.918 

181 
0 
0 

1.223 
44 

166 
0 

Betriebserträge 21.016 19.118 
7. Materialaufwand 

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 

8. Personalaufwand 
a) Gehälter 
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung 

9. Abschreibungen 
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens 

und Sachanlagen 
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese 

die in der IHK üblichen Abschreibungen überschreiten 
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen 

- davon: Aufwendungen aus der Abführung an gesonderte Wirtschaftspläne 

1.522 
350 

1.172 
9.939 
6.521 
3.418 

544 
544 

0 

6.702 
0 

1.405 
307 

1.098 
8.576 
6.073 
2.503 

519 
519 

0 

7.441 
0 

Betriebsaufwand 18.707 17.941 
Betriebsergebnis 2.309 1.177 

11. Erträge aus Beteiligungen 
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 

- davon: Erträge aus Abzinsung 
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 

- davon: Aufwendungen aus Aufzinsung 

305 
147 
567 
345 

37 
725 
725 

75 
195 
305 
175 

0 
684 
684 

Finanzergebnis 257 -109 
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2.566 1.068 

16. Außerordentliche Erträge 
17. Außerordentliche Aufwendungen 

0 
0 

0 
0 

Außerordentliches Ergebnis 0 0 
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 
19. Sonstige Steuern 

0 
36 

0 
37 

20. Jahresergebnis 2.530 1.031 
21. Ergebnisvortrag 1.882 0 
22. Entnahmen aus Rücklagen 

a) aus der Ausgleichsrücklage 
b) aus anderen Rücklagen 

0 
1.581 

0 
851 

23. Einstellungen in Rücklagen 
a) in die Ausgleichsrücklage 
b) in andere Rücklagen 

-1.800 
-82 

0 
0 

24. Ergebnis 4.111 1.882 



  
     

  
     

        
 

    

     
  

      
 

    
 

      
 

   
  

  

  
  

  

  

  
  

   
 
   

  

  
  

  

  

   

 

Finanzrechnung für das Geschäftsjahr 2024 

Lfd. Jahr Vorjahr 

Euro Tsd. Euro Tsd. 
1. Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten 2.530 1.031 
2a. +/- Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des 

Anlagevermögens 
238 444 

2.b - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten -71 -290 
3. +/- Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen, Bildung Passive 

RAP (+) / Auflösung Aktive RAP (+), Auflösung Passive RAP (-) / 
Bildung Aktive RAP (-) 

255 -645 

4. +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen(+)/Erträge(-) 0 0 
5. +/- Verlust(+)/Gewinn(-) aus dem Abgang von Gegenständen des 

Anlagevermögens 
0 0 

6. +/- Abnahme(+)/Zunahme(-) der Vorräte, der Forderungen aus IHK-
Beiträgen, Gebühren, Entgelte und sonstigen Lieferungen und 
Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder 
Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind. 

-80 -66 

7. +/- Zunahme(+)/Abnahme(-) der Verbindlichkeiten aus IHK-Beiträgen, 
Gebühren, Entgelte und sonstigen Lieferungen und Leistungen 
sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder 
Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind. 

-13 83 

8. +/- Ein-(+) und Auszahlungen(-) aus außerordentlichen Posten 0 0 
9. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 2.859 557 

10. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des 
Sachanlagevermögens 

0 0 

11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen -231 -82 
12. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen 

Anlagevermögens 
0 0 

13. - Auszahlungen für Investitionen des immateriellen 
Anlagevermögens 

0 0 

14. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des 
Finanzanlagevermögens 

47 2 

15. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -29 -137 
16. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit -213 -217 

17a. + Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten 
17b. + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen 
18. - Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

19. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 0 0 

20. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes 
(Summe der Zeilen 9, 16 und 19) 

21. + Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 

2.646 

8.490 

340 

8.150 

22. = Finanzmittelbestand am Ende der Periode 11.136 8.490 



          
 

 

 
    

        

         

            

          

            

       

         

         

         

  

           

           

            

        

        

Südwestfälische Industrie-
und Handelskammer zu Hagen (SIHK) 
58095 Hagen 

Anhang 
zum Jahresabschluss zum 31.12.2024 

A. Vorbemerkungen 

Die SIHK ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. 

Für das Rechnungswesen samt Jahresabschluss der Industrie- und Handelskammern 

sind nach § 3 Abs. 7a IHKG die Grundsätze kaufmännischer Rechnungslegung und 

Buchführung in sinngemäßer Weise nach dem Dritten Buch des Handelsgesetzbuches 

in der jeweils geltenden Fassung anzuwenden. Das Nähere wird durch Satzung unter 

Beachtung der Grundsätze des staatlichen Haushaltsrechts geregelt. 

Die Südwestfälische Industrie- und Handelskammer zu Hagen führt ihre Rechnungs-

legung auf der Grundlage des durch die Vollversammlung beschlossenen Finanzsta-

tuts sowie den dazu vom Präsidenten und Hauptgeschäftsführer erlassenen Richtli-

nien durch. 

Die Regelungen und Ausführungen des Finanzstatuts folgen grundsätzlich den für alle 

Kaufleute geltenden Rechnungslegungsvorschriften (§§ 238 bis 257, 284 bis 286 und 

289 des Handelsgesetzbuches sowie Artikel 28, 66 und 67 des EGHGB) unter Be-

rücksichtigung der Aufgabenstellung und Organisation der Industrie- und Handels-

kammern und ihrer Einbindung in das öffentliche Haushaltsrecht. 
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B. Angaben zu den Bilanzierungs-, Bewertungs- und 

Ausweismethoden 

I. Allgemeines 

Für den Ansatz und die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden sind 

grundsätzlich das Finanzstatut (FS), die Richtlinien zur Ausführung des Finanzstatuts 

(RFS) sowie die §§ 246 ff HGB sinngemäß maßgeblich. Die Gliederung der Bilanz zum 

31.12.2024 erfolgt auf der Grundlage der Anlage III des Finanzstatuts. Die Bezeichnun-

gen der Bilanzposten wurden gem. § 265 Abs. 6 HGB angepasst, soweit dies der Klarheit 

und Übersichtlichkeit diente. 

Die Gliederung der Erfolgs- und der Finanzrechnung entspricht den Anlagen IV und V 

des Finanzstatuts. 

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden haben sich gegenüber dem Vorjahr nicht 

geändert. 

Die Bewertung der immateriellen Vermögensgegenstände und der Sachanlagen erfolgt 

zu den Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige, lineare Abschreibungen. Die 

Abschreibungen entsprechen der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der Vermögens-

gegenstände in der SIHK. Immaterielle Vermögensgegenstände werden planmäßig über 

die Nutzungsdauer von bis zu 3 Jahren linear abgeschrieben. Die Gebäude werden mit 

Restnutzungsdauern zwischen 7 und 45 Jahren abgeschrieben. Die Technischen Anla-

gen und Maschinen sowie andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung werden 

entsprechend den betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern nach den Afa-Tabellen zwi-

schen 1 und 15 Jahren linear abgeschrieben. 

Die im Berichtsjahr erworbenen Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten zwi-

schen netto EUR 250 bis zu netto EUR 1.000 (GWG) werden entsprechend den steuerli-

chen Regelungen in einem Sammelposten geführt und über fünf Jahre abgeschrieben. 

Vermögensgegenstände von geringstem Wert (Anschaffungskosten bis zu netto EUR 

250) werden als Aufwand erfasst. 
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Die in den Finanzanlagen ausgewiesenen Anteile an den Unternehmen (verbundenes 

Unternehmen, Beteiligung, sonstige GmbH Anteile) werden mit der Gesellschaftereinlage 

angesetzt. Die Wertpapiere des Anlagevermögens sind mit den Anschaffungskosten 

bzw. dem niedrigen beizulegenden Wert bilanziert. Die sonstigen Ausleihungen sind, so-

weit nicht mit dem Barwert angesetzt, mit dem Nennwert bilanziert. 

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind mit den jeweiligen Festwerten bzw. den Durch-

schnittspreisen bewertet. 

Die Forderungen aus Beiträgen, Gebühren, Entgelten und sonstigen Lieferungen und 

Leistungen sowie die sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nominalbetrag oder 

unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips mit dem am Bilanzstichtag niedrige-

ren beizulegenden Wert bewertet worden. 

Die Bewertung von Forderungen aus Beiträgen erfolgt wegen der sehr großen Anzahl 

von Personenkonten durch Einzelwertberichtigungen nach einem pauschalierten Verfah-

ren, sog. pauschalierte Einzelwertberichtigung (s. Seite 13) gemäß den Empfehlungen 

des IHK-Arbeitskreises Kaufmännisches Rechnungswesen & Controlling. Für Forderun-

gen aus Gebühren sowie Entgelten aus sonstigen Lieferungen und Leistungen wurden 

Pauschalwertberichtigungen in Höhe von 2 % gebildet. 

Die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nominalwert entsprechend den Kontoauszü-

gen und Saldenbestätigungen ausgewiesen. Die Kassenbestände und Postwertzeichen 

sind mit dem Nominalwert bilanziert. 

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen werden die zum Bilanzstichtag 

erfolgten Auszahlungen, soweit sie Aufwendungen für künftige Perioden darstellen. 

Die Nettoposition wurde von der SIHK zum Zeitpunkt der Erstellung der Eröffnungsbilanz 

zum 1.1.2007 gesetzt. 

Zur Bestimmung der Dotierung der Ausgleichsrücklage hat die SIHK in Umsetzung des 

haushaltsrechtlichen Gebots der Schätzgenauigkeit eine Risikoinventur durchgeführt und 

für identifizierte Risiken Schadensbänder sowie Eintrittswahrscheinlichkeiten bestimmt. 

Die Ermittlung des Risikovorsorgebedarfs erfolgte mittels Simulationsverfahren mit einer 

von Wirtschaftsprüfern geprüften Softwarelösung unter Anwendung eines Konfidenzni-
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veaus von 95 %. Mit der Ergebnisverwendung 2023 wurde eine Aufstockung um 

1.800.000,00 € durchgeführt. Die Ausgleichsrücklage beträgt somit 1.800.094,72 €. 

Die anderen Rücklagen sind gemäß § 15a Abs.2 Finanzstatut gebildet und dotiert. 

Für erhaltene Zuschüsse für Investitionen in Gebäude hat die SIHK Sonderposten gebil-

det, die entsprechend der Zweckbindungsdauer erfolgswirksam aufgelöst wurden. 

Rückstellungen sind mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen 

Erfüllungsbetrag angesetzt worden. Künftige Preis- und Kostensteigerungen sind berück-

sichtigt worden. Die Abzinsung von Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als 

einem Jahr erfolgt grundsätzlich gemäß § 253 Abs. 2 HGB. 

Die Pensionsrückstellungen wurden nach dem modifizierten Teilwertverfahren unter 

Verwendung der „Heubeck-Richttafeln 2018 G“ bzw. alternativ modifizierten Sterbewahr-

scheinlichkeiten berechnet. Sie wurden pauschal mit dem von der Deutschen Bundes-

bank für den Dezember 2024 veröffentlichten, durchschnittlichen Marktzinssatz der ver-

gangenen 10 Jahre abgezinst, der sich bei einer angenommenen Restlaufzeit von 15 

Jahren ergibt (§ 253 Abs. 2 Satz 2 HGB). Dieser Zinssatz beträgt 1,90 % (Vj. 1,82 %). 

Bei der Ermittlung der Pensionsrückstellungen wurden jährliche Lohn- und Gehaltssteige-

rungen von unverändert 2.5% und Rentensteigerungen von unverändert 2,0 % unter-

stellt. 

Für Beihilfeverpflichtungen von anspruchsberechtigen Mitarbeitern werden Rückstellun-

gen gebildet. Sie wurden vom Gutachter nach dem Anwartschaftsbarwertverfahren (Pro-

jected Unit Credit Method) gemäß o.g. Richttafeln passiviert, wobei für den Teil der akti-

ven Mitarbeiter ein einheitlicher durchschnittlicher und für die passiven Mitarbeiter der 

tatsächliche Fünf-Jahresbetrag pro Rentner zum Ansatz gebracht worden ist. Sie wurden 

pauschal mit dem von der Deutschen Bundesbank für den Dezember 2024 veröffentlich-

ten, durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen 7 Jahre abgezinst, der sich bei 

einer angenommenen Restlaufzeit von 15 Jahren ergibt (§ 253 Abs. 2 Satz 2 HGB). Die-

ser Zinssatz beträgt 1,96 % (Vj. 1,74 %). Bei der Ermittlung der Beihilferückstellungen 

wurden jährliche Lohn- und Gehaltssteigerungen von unverändert 2.5 % und Rentenstei-

gerungen von unverändert 2,0 % unterstellt. 
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Die Rückstellungen für Verpflichtungen aus Jubiläumszuwendungen wurden nach dem 

Anwartschaftsbarwertverfahren (Projected Unit Credit Method) unter Verwendung der 

Heubeck-Richttafeln 2018 G berechnet. Sie wurden pauschal mit dem von der Deut-

schen Bundesbank für den Dezember 2024 veröffentlichten, durchschnittlichen 

Marktzinssatz der vergangenen 7 Jahre abgezinst. Dieser Zinssatz beträgt 1,96 % (Vj. 

1,74 %). Bei der Ermittlung der Jubiläumsrückstellungen wurden jährliche Lohn- und Ge-

haltssteigerungen von unverändert 2.5 % unterstellt. 

Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. 
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